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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1969

Norm

ABGB §1175 F

Rechtssatz

Wenn Brautleute beschließen, zum Erwerb einer Eigentumswohnung als Ehewohnung die beiderseitigen Ersparnisse

zusammenzulegen und zu verwenden, und wenn sie diesen Beschluß sodann in die Tat umsetzen, wird hiedurch

stillschweigend eine Erwerbsgesellschaft bürgerlichen Rechtes begründet.
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